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Beratungsfolge Geplante 

Sitzungstermine 
Ö / N 

Gemeindevertretung Meesiger (Entscheidung) 09.03.2023 Ö 
 
Sachverhalt 
Der Sachverhalt wurde in der letzten Sitzung beraten und begründet sich wie 
folgt: 
1. Aufwand und Ertrag stehen für die Amtsverwaltung in keinem wirtschaftlichen 
Verhältnis (ca. 40 Hunde) 
2. Latente Steuerungerechtigkeit bei Nichtanmeldungen, deren Kontrolle ist sehr 
zeit- und kostenintensiv. 
3. Einseitige Besteuerung von Haustieren (Pferde, Katzen?) 
4. Der Gemeinde entstehen durch Hunde keine Aufwendungen 
(Straßenreinigungssatzung). 
 
Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung beschließt die Satzung zur Aufhebung der 
Hundesteuersatzung (gemäß Anlage). 
 
Finanzielle Auswirkungen 
  Verlust der jährlichen Einnahmen i.H.v. ca. 620 €. 
  
 
Anlage/n 

1 22-12-02 Satzung zur Aufhebung der Hundesteuersatzung (PDF)  ( 
öffentlich ) 
 



Satzung zur Aufhebung 
der Hundesteuersatzung der 

Gemeinde Meesiger vom 24.01.2006

Präambel

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vor-
pommern (KV M-V) vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777) und der §§ 1,2 und 3  des 
Kommunalabgabengesetzes (KAG M-V) vom 12. April 2005 (GVOBl. M-V S. 146) zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13. Juli 2021 (GVOBl. M-V S. 1160) in 
der zur Zeit geltenden Fassung hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Meesiger in 
der Sitzung am __.0_.2023 folgende Aufhebungsatzung beschlossen:

Artikel 1 Aufhebung
Die Hundesteuersatzung der Gemeinde Meesiger vom 24.01.2006 wird aufgehoben.

Artikel 2 Inkrafttreten

Die Satzung zur Aufhebung der Hundesteuersatzung der Gemeinde Meesiger tritt 
rückwirkend zum 01.01.2023 in Kraft.

Meesiger, den __.__.2023

Schmidt-Plamann (Siegel)
Bürgermeisterin

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen 
wurde, können diese gemäß § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung MV nach Ablauf ei-
nes Jahres seit dieser öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht wer-
den. Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- 
oder Bekanntmachungsvorschriften.
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